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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Wasserkraft

In der Wintersession 2019 folgte der Ständerat dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und gab mit 26 zu 13 Stimmen bei 2 Enthaltungen der Walliser
Standesinitiative für eine Lockerung des Gewässerschutzgesetzes keine Folge.
Ausgangspunkt für die Standesinitiative war ein Bundesgerichtsentscheid um
Restwassermengen für die Wasserkraftanlage Chippis-Rhone (VS) gewesen: In
Anwendung des neu geltenden Gewässerschutzgesetzes im Zuge der
Neukonzessionierung war die Betreiberin verpflichtet worden, die strengeren
Umweltbestimmungen einzuhalten und insbesondere Vorgaben zu Restwassermengen –
dem Anteil an Wasser, der nicht gestaut werden darf und ungehindert weiterfliessen
können muss – im Sinne einer verbesserten Biodiversität zu beachten. Diese
Massnahmen würden aber zu starken Einbussen in der Stromproduktion führen, was
nicht mit den Wasserkraftausbauzielen der Energiestrategie 2050 einhergehe,
argumentierte Ständerat Beat Rieder (cvp, VS). Er lieferte sich im Rat ein kleines
Wortgefecht mit dem Kommissionsmehrheitssprecher Roberto Zanetti (sp, SO), der
davor warnte, diese Bestimmung im Gewässerschutzgesetz anzutasten, die damals im
Sinne einer Kompromisslösung als indirekter Gegenentwurf zur Volksinitiative
«Lebendiges Wasser» Einzug ins Gesetz gefunden hatte. «Man kann sich auch beim
Umgang mit Wasser die Finger verbrennen», ermahnte Zanetti seinen Walliser
Amtskollegen. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.12.2019
MARCO ACKERMANN

In der Herbstsession 2020 folgte der Ständerat stillschweigend einem Ordnungsantrag
Zanetti (sp, SO) zwecks Zuweisung einer Motion Rieder (cvp, VS) an die zuständige
UREK-SR. Der Walliser Christdemokrat Beat Rieder forderte, dass die
Investitionssicherheit für die Stromproduktion aus einheimischer Wasserkraft
gewährleistet wird, indem der Bundesrat im EnG einen Auffangmechanismus gegen
Tiefpreisphasen einbaut. So sollen Betreiber von neu konzessionierten
Wasserkraftanlagen nach dem Willen von Rieder während der künftigen
Konzessionslaufzeit finanziell in Krisensituationen unterstützt werden. Diese
Massnahme soll Anreize für Investitionen und den Weiterbetrieb von bestehenden
Anlagen setzen. Der Bundesrat beantragte in seiner Stellungnahme die Ablehnung der
Motion, zeigte sich jedoch bereit, den Vorschlag des Motionärs im Rahmen der Revision
des EnG eingehend zu prüfen. Als «grosse Kiste» bezeichnete Zanetti im Rat die Motion
und plädierte dafür, das Begehren in der Kommission genauer unter die Lupe zu
nehmen und mit der sich in der «Pipeline» befindenden Revision des EnG zu
gegebener Zeit abzugleichen. Rieder zeigte sich sehr erfreut darüber, dass seinem
Anliegen eine hohe Relevanz beigemessen werde, weshalb er sich mit dem
Ordnungsantrag einverstanden erklärte. 2

MOTION
DATUM: 15.09.2020
MARCO ACKERMANN

1) AB SR, 2019, S. 1090 ff.
2) AB SR, 2020, S. 852
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